
DI ANTON WALLNER 

Allg. beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

A - 8051 Graz, Wiener Straße 180 

Tel: 0316 / 673276-0, Fax 0316 / 673276 - 430 
Mobil: 0664 / 5354333  

Email: anton.wallner@wallner-schemitsch.at  

An das  
    Bezirksgericht Graz-Ost 
    Radetzkystraße 27 
    8010 Graz 

EXEKUTIONSSACHE 
NOCERE Immobilien GmbH 

Rene Schaden 
GZ 244 E 151/25, BG Graz-Ost 

Betreibende Partei: Raiffeisenbank Kalsdorf-Lieboch-Stainz eGen 
8051 Lieboch, Packerstraße 131 

vertreten durch: Kohlfürst Rechtsanwalts GmbH 
8046 Graz, St. Veiter Straße 99 

1. Verpflichtete Partei: NOCERE Immobilien GmbH 
8010 Graz, Wielandgasse 14-16 

2. Verpflichtete Partei: Rene Schaden 
8010 Graz, Wielandgasse 14/B5 

Wegen: EUR 368.201,08  s.A. 

GUTACHTEN 

zur Feststellung des Verkehrswertes 
der Liegenschaft 

GB 63203 Attendorf; EZ 965 hiervon je 1/1 Anteile (B-LNR 
1) BG Graz-Ost 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Auftrag 

Die Bewertung der Liegenschaft erfolgt über Beschluss des BG Graz-Ost, 8010 

Graz, Radetzkystraße 27 zum Zwecke der Feststellung des Verkehrswertes der 

Liegenschaft (Grundstück) 8151 Attendorf (GB 63203, EZ 965) 

 

1.2 Befundaufnahme 

Die Befundaufnahme wird auf Grund der Besichtigung am 29.01.2026 durch 

den allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Herren 

DI Anton Wallner, 8051 Graz, Wiener Straße 180 unter Mitwirkung von Herren 

Jakob Wallner, MSc durchgeführt. 

Von Seiten des Verpflichteten erfolgte keine Teilnahme an der 

Befundaufnahme 

 

1.3 Liegenschaften: 

GB 63203 Attendorf 

EZ 965 

Bezirksgericht Graz-Ost 

8151 Attendorf 

1/1 Anteile B-LNR 1 NOCERE Immobilien GmbH (FN 507050m) 
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1.4 Eigentümer 
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2 Befund 

2.1 Allgemeines 

2.1.1 Unterlagen 

Dem Sachverständigen werden nachstehend angeführte Unterlagen zur 

Verfügung gestellt bzw. von ihm erhoben: 

- Anordnung zur Schätzung 

- Grundbuchsauszug 

- Katasterplan 

- Grundrissplan 

- Erhebungen im Grundbuch 

- Flächenwidmungsplan der Gemeinde 

- Vergleichspreissammlung des SV 

- Erhebungen beim ZT Datenforum 

- Liegenschaftsbewertungsgesetz 

- ÖNORM 1802 Liegenschaftsbewertung 

- Liegenschaftsbewertung – Heimo Kranewitter, 7. Auflage 

- Immobilienbewertung Österreich – Bienert/Funk, 4 Auflage 

- Fotodokumentation 

- Besichtigung an Ort und Stelle 

 

- Von Seiten des Sachverständigen wurden folgende Unterlagen beim 

Bauamt der Gemeinde Hitzendorf erhoben: 

- Negative Stellungnahme bzgl. laufender Verfahren. 

- Bebauungsfrist 

- Status Aufschließungswidmung 

 
 
2.1.2 Bewertungsstichtag 

29.01.2026 
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2.2 Gutsbestand  

2.2.1 Grundbuch  

Liegenschaft 

Gemäß Grundbuchsabfrage besteht die EZ 965 aus dem nachstehenden 

Grundstück: 
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Anmerkungen: 

Auf die angemerkten Pfandrechte wird hingewiesen, diese haben bei der 

Bewertung keine Berücksichtigung erfahren. 

Darüber hinaus ist die Einleitung des Versteigerungsverfahrens angemerkt. 

 

2.2.2 Einheitswert 

Zum Einheitswert wurden keine Erhebungen durchgeführt. Dieser ist für die 

Bewertung nicht von Relevanz. 
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2.2.3 Bewertungsgegenstand 

Bewertungsgegenstand bildet das unbebaute Grundstück 1082/32. 

 

 

© GIS Steiermark, Jahr 2026 

 

2.2.4 Energieausweis  

- 
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2.2.5 Kontaminierung 

Gemäß Erhebung im Altlasten-GIS sind keine Altlasten, Altablagerung oder 

Altstandorte im Bereich des Bewertungsgegenstandes verzeichnet. 

 

© Altlasten-GIS 2026 

 

Im Zuge der Befundaufnahme wurden keine Hinweise auf eine allfällige 

Kontamination der Liegenschaft wargenommen. 
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2.3 Grundstück 

2.3.1 Lage  

Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft befindet in der Gemeinde 

Hitzendorf. 

 

Hitzendorf ist eine Marktgemeinde im Bezirk Graz-Umgebung in der 

Weststeiermark mit 7398 Einwohnern (Stand 1. Jänner 2025). 

Der Ort Hitzendorf liegt im mittleren Liebochtal und dem östlichen Södingtal, 

etwa zehn Kilometer westlich von Graz. 

 

 

© Google Maps 2026 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Marktgemeinde
https://de.wikipedia.org/wiki/Bezirk_Graz-Umgebung
https://de.wikipedia.org/wiki/Steiermark
https://de.wikipedia.org/wiki/Liebochtal
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dingbach
https://de.wikipedia.org/wiki/Graz
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© GIS Steiermark 2026 

 

 

© GIS Steiermark 2026 
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2.3.2 Beschaffenheit und Nutzung 

Bei der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft handelt es sich um ein 

unbebautes Grundstück. 

 

 

© Google Maps, Jahr 2026 

 

Die Zufahrt zur Liegenschaft erfolgt über die L336 Attendorf sowie die 

Grundstücke 1083/1 & 1082/28 welche ebenfalls ein öffentliches Gut darstellen. 

Festzuhalten ist, dass es sich bei dem GST 1083/1 Forstbauerweg I bereit um 

eine asphaltierte Straße handelt. 

Die Grundstückszufahrt über das GST 1082/28 ist derzeit nicht befestigt. 
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© GIS Steiermark, Jahr 2026 

 

 

  

Forstbauerweg I    Forstbauerweg I 
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Zufahrt     Zufahrt 

 

  

Zufahrt     Zufahrt 

 

  

Zufahrt     Zufahrt 
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2.3.3 Aufschließung 

Die Liegenschaft gemäß den Erhebungen des Sachverständigen voll 

aufgeschlossen. 

Der Kanal ist an der Grundstücksgrenze vorhanden. Die zukünftige Beseitigung 

der Fäkal- und Schmutzwässer kann über Einleitung in den öffentlichen 

Schwemmkanal erfolgen. 

Die Stromleitung ist ebenfalls an der Grundgrenze vorhanden. Die 

Stromversorgung erfolgt über das Netz der zuständigen EVU. 

Die Mehrungsbeseitigung (Müllabfuhr) erfolgt durch die gemeindeeigenen 

Dienste.  

Laut Kaufvertrag war die Wasserleitung zum Ankaufszeitpunkt August 2023 

noch nicht in der Zufahrt vorhanden. 

Aufgrund des Umstandes, dass inzwischen auf der Nachbarparzelle 1082/32 

ein Gebäude errichtet wurde, wird Seitens des Sachverständigen davon 

ausgegangen, dass die Leitungsverlegung bereits erfolgt ist. 

 

 

2.3.4 Flächenwidmung 

Die Bewertungsliegenschaft EZ 965 ist im Flächenwidmungsplan der 

Gemeinde Hitzendorf als 

 

 „Allgemeines Wohngebiet“ WA 

 

mit einer Bebauungsdichte von 0,2 – 0,4 ausgewiesen. 
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© GIS Steiermark, Jahr 2026 

 

Darüber hinaus ist die Fläche als (AS) Aufschließungsgebiet sowie als (BF) 

Baulandbereich mit festgelegten Bebauungsfristen ausgewiesen. 

 

Hinsichtlich des Aufschließungsgebietes wurde uns Seitens der Gemeinde 

bestätigt, dass Aufschließungsvoraussetzungen im gegenständlichen Bereich 

bereits erfüllt sind kann dieses Bauland als vollwertig angesehen werden. 

 

Hinsichtlich der Bebauungsfristen ist diese gemäß Auskunft der Gemeinde mit 

26.05.2031 festgelegt. Nach Ablauf der Bebauungsfrist ist gemäß Gemeinde 

eine Investitionsabgabe in der Höhe von 1 Euro pro m² und Jahr festgelegt 

sofern keine Fertigstellung des Rohbaus eines bewilligten Gebäudes im Sinn 

der angestrebten Nutzung erfolgt ist. 
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2.4 Grundstück 

2.4.1 Beschreibung 

Das bewertungsgegenständliche Grundstück ist derzeit unbebaut. 

Gemäß Erhebung bei der zuständigen Gemeinde Hitzendorf ist derzeit kein 

Bauverfahren für den Bewertungsgegenstand anhängig. 

Das Grundstück weist einen annähernd quadratischen Zuschnitt mit 

Abmessungen von ca. 28x30m auf. 

Das Grundstück steigt leicht von Westen nach Osten hin an ist aber im 

Wesentlichen als eben zu bezeichnen. 

Die umliegenden Liegenschaften sind ebenfalls mit Ein- und 

Zweifamilienwohnhäusern in offener Bauweise bebaut oder unbebaut. Soweit 

Bebauungen vorhanden sind werden diese im Wesentlichen zu Wohnzwecken 

genutzt. 

Östlich an die nächste Parzelle angrenzend befinden sich landwirtschaftlich 

genutzte Flächen. 

An der Nordseite ist das Grundstück bereits teilweise eingefriedet, ansonsten 

ist das Grundstück derzeit frei zugänglich. 
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3 Gutachten 

3.1 Allgemeine Bewertungsgrundlagen 

3.1.1 Der Verkehrswert einer Liegenschaft wird maßgeblich von den im Grund-

stücksverkehr herrschenden Wertvorstellungen bestimmt. Er ist ein Wert für 

jedermann, losgelöst von allen persönlichen Verhältnissen des jeweiligen 

Eigentümers. 

Für seine Ermittlung gelten ausschließlich objektive Gesichtspunkte. 

Der Verkehrswert wird auch als gemeiner Wert oder als Marktwert bezeichnet. 

 

3.1.2 Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der im redlichen 

Geschäftsverkehr nach den Eigenschaften, der Beschaffenheit, der Lage und 

der Verwendbarkeit des Bewertungsgegenstandes, ohne Rücksicht auf 

ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse, zu erzielen ist. 

 

3.1.3 Der redliche Geschäftsverkehr ist der Handel auf dem freien Markt, bei dem 

sich die Preise nach dem marktwirtschaftlichen Prinzip von Angebot und 

Nachfrage bestimmen. 

Er unterliegt den Gegebenheiten der allgemeinen wirtschaftlichen Lage der 

Situation auf dem Realitätenmarkt und dem Kapitalmarkt. 

 

3.1.4 Bei der Wertermittlung sind alle tatsächlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen 

Umstände zu berücksichtigen, die den Wert der Liegenschaft beeinflussen 

können. 

  Ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse sind bei der Wertermittlung 

ebenso auszuschließen, wie Affektionswerte, Spekulationsgesichtspunkte oder 

sonstige subjektive Faktoren. 

 

3.1.5 Für die Berechnung des Verkehrswertes stehen dem Sachverständigen 

unterschiedliche Bewertungsmethoden zur Verfügung. 

  Die gängigsten sind: 

- das Vergleichswertverfahren, 

- das Sachwertverfahren und 
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- das Ertragswertverfahren. 

 Es wird in jedem einzelnen Bewertungsfall zu prüfen sein, welche 

Bewertungsmethode zielführend ist. 

 

3.1.6 Der Bodenwert wird in der Regel vom ortsüblichen Kaufpreis für Grundstücke 

abgeleitet. 

 Hierfür bietet sich das Vergleichswertverfahren an. Die zum Vergleich 

herangezogenen Bodenpreise müssen Grundstücke betreffen, die mit dem 

Bewertungsgrundstück hinsichtlich ihrer Lage, Beschaffenheit und 

Nutzungsmöglichkeit übereinstimmen. 

 Sie müssen im Wesentlichen die gleichen wertbeeinflussenden Faktoren 

besitzen, wie die zu bewertende Grundfläche. 

 Darunter sind zu verstehen: 

- die allgemeine und besondere Lage, 

- der Erschließungszustand und die Erschließungskosten, 

- die Grundstücksform und die –gestalt, 

- eine bereits vorhandene Bebauung, 

- Verwertungs- und Nutzungsmöglichkeiten, 

- die Bodenbeschaffenheit und eventuell geologische Überlegungen, die 

Entfernung zum Ortszentrum, zur nächsten größeren Ortschaft, zu den 

nächsten öffentlichen Versorgungseinrichtungen und privaten Bedarfs-

stellen, den öffentlichen Verkehrsmitteln, Überlandstraßen, Eisenbahnen 

usw. 

 Wenn die Eigenschaften der wertbeeinflussenden Faktoren der 

Vergleichsgrundstücke von jenen des Bewertungsgegenstandes abweichen, so 

sind die Differenzen durch schlüssige Zu- und Abschläge zu berichtigen Preise, 

die auf den Wert der besonderen Vorliebe schließen lassen, sind ebenso vom 

Preisvergleich auszuschließen, wie Preise unter Verwandten und 

Arrondierungskäufe. 
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Vergleichswert: 

Zu ermitteln ist der Bodenwert. 

Der Bodenwert ergibt sich aus dem Vergleich mit tatsächlich erzielten 

Kaufpreisen vergleichbarer Grundstücke, wobei die die Vergleichbarkeit 

beeinflussenden Umstände durch Zu- und Abschläge zu berücksichtigen sind. 

Zum Vergleich geeignet sind nur Kaufpreise, die in zeitlicher Nähe zum 

Wertermittlungsstichtag im redlichen Geschäftsverkehr bezahlt wurden. Der 

Bodenwert ist als Wert des fiktiv unbebauten Grundstückes zu ermitteln. 

Ergeben sich aus der Bebauung Wertänderungen, sind sie zu berücksichtigen. 

 

3.2 Bewertung 

 Die Bewertung der Liegenschaft erfolgt im Sinne des 

Liegenschaftsbewertungsgesetzes nach dem Vergleichswertverfahren. Dieses 

Verfahren stellt bei der Ermittlung des Verkehrswertes von unbebauten 

Grundstücken die zielführendste Methode dar.  

 

3.3 Verkehrswert 

3.3.1 Vergleichswert 

Bodenwert 

Die Bewertung des Grundstückes erfolgt entsprechend der Verkehrslage, der 

Verwertbarkeit und Nutzungsmöglichkeit im Mittel. Bei der Bewertung werden 

Kaufvorgänge in zeitlicher Nähe und vergleichbarer Lage herangezogen. Bei 

der Bewertung ist zu beachten, dass einerseits ein Mittelwert der Preise aus 

dem Grundstücksverkehr herangezogen wird, und andererseits Zu- und 

Abschläge bzw. eine Gewichtung des Grundstückspreises unter Beachtung auf 

die örtlichen Gegebenheiten vorzunehmen ist. Bei der Bewertung werden 

Kaufvorgänge in zeitlicher Nähe zum Bewertungsstichtag und 

vergleichbarer Lage herangezogen. 
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Bauland 

Die valorisierten Preise für vergleichbare Baugrundstücke in den 

Katastralgemeinde Attendorf liegen zwischen € 140 je m² und € 215  je m². 

Nach ausschieden der nicht repräsentativen Vergleichspreise errechnet sich 

ein Grundstückspreis von gerundet € 180 / m² für das gegenständliche 

Baulandgrundstück. 

Festzuhalten ist, dass der Ankauf der Liegenschaft des derzeitigen 

Grundeigentümer aus 2023 ebenfalls bei den Vergleichswerten berücksichtigt 

wurde. 
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Bodenwert: 

Auf Basis der oben angeführten Vergleichswerte ergibt sich der nachfolgende 

Bodenwert: 

 

Bauland:  845 m² je m² € 180,00  € 152.100,00 

  

Summe Bodenwert € 152.100,00 
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3.3.2 Verkehrswert der Liegenschaft 

Gemäß § 7 Liegenschaftsbewertungsgesetz ist bei der Ermittlung des 

Verkehrswertes eine Überprüfung der Marktverhältnisse vorzunehmen. Diese 

Überprüfung ergibt, dass durch den anhaltend erschwerten Zugang zu Krediten 

zur Finanzierung von Immobilien mit einer erschwerten Verwertung 

vergleichbarer Liegenschaften zu rechnen ist. Diese Erschwernis wird mit 

einem Abschlag von 5,00 % berücksichtigt. 

 

Vergleichswert der Liegenschaft     € 152.100,00  

Abschlag für Marktlage   5%     €    -7.605,00  

Summe         €  144.495,00  

 

 

 Verkehrswert der Liegenschaft € 140.000,-- 

 (in Worten: Euro hundervierzigtausend) 

 

 

 

 

3.4 Zubehör 

Es wurde kein Zubehör festgestellt. 

 

 





Von: [D1] Bauamt, Marktgemeindeamt Hitzendorf
An: Jakob Wallner
Betreff: AW: 244E 151/25z VP: NOCERE Immobilien GmbH
Datum: Dienstag, 3. Februar 2026 11:41:10

Sehr geehrter Herr Wallner!
 
Zum ggst. Grundstück kann ihnen seitens der Marktgemeinde Hitzendorf Folgendes
mitgeteilt werden.
 
Aktuell ist kein Bauverfahren (Antrag auf Baubewilligung) bei der Baubehörde anhängig.
Ebenso wurden bis dato kein Baubewilligungen am ggst. Grundstück erteilt.
Gemeindeabgaben (Bauabgabe, Müll- und Kanalbenützungsgebühren bzw. einmalige
Anschlussgebühr für Schmutz- und Regenwasser) werden erst mit erteilter Bau- und
Benützungsbewilligung fällig.
 
Da es sich beim ggst. Grundstück um ein befristetes Bauland handelt, verordnet mit
dem Flächenwidmungsplan 1.0
der Marktgemeinde Hitzendorf gem. § 36 Stmk. ROG 2010, wurde hier nach Ablauf einer
Planungsperiode eine
Investitionsabgabe in der Höhe von 1 Euro pro m² und Jahr festgelegt. Diese Sanktion
ist im Falle einer Weitergabe der
Befristeten Fläche an Dritte – im Ganze oder in Teilflächen – an den neuen Eigentümer
zu übertragen.
Diese Frist endet am 26.05.2031.
 
 
Mit freundlichen Grüßen,
Martin Seidler
 

 

Ing. Martin Seidler
Leitung Bauwesen & Öffentliche Ordnung

Marktgemeindeamt Hitzendorf
Abteilung Bauwesen & Öffentliche Ordnung
8151 Hitzendorf, Hitzendorf 63/11
T +43 3137 2255-16
F +43 3137 2255-616
martin.seidler@hitzendorf.gv.at 
www.hitzendorf.gv.at

 
Von: Jakob Wallner <Wallner@wallner-schemitsch.at> 
Gesendet: Dienstag, 3. Februar 2026 07:34
An: [D1] Bauamt, Marktgemeindeamt Hitzendorf <D1@hitzendorf.gv.at>
Betreff: 244E 151/25z VP: NOCERE Immobilien GmbH

 
Sehr geehrte Damen und Herrn!
 
Wie aus dem beiliegenden Gerichtsbeschluss ersichtlich sind wir mit der
Gutachtenserstattung der o.a. Liegenschaft beauftragt worden.
 
Für die Erstellung unseres Gutachtens benötigen wir:



Bekanntgabe ob zu der genannten Liegenschaften ein Bauverfahren anhängig ist oder
bewilligt wurde.
Bekanntgabe, ob und in welcher Höhe noch div. Gemeindeabgaben (Kanal udgl) offen und
zu entrichten sind.

 
Wir ersuchen höflich um kurzfristige Erledigung per Email.
Für Fragen stehen wir natürlich jederzeit zur Verfügung.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Jakob Wallner, MSc
 

 
DI ANTON WALLNER
Allg. beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger
Zivilingenieur für Bauwesen, Baumeister, Zimmermeister

A - 8051 Graz, Wiener Straße 180
 

Tel: 0316 / 673276-0, Fax 0316 / 673276 - 410
Mobil: 0664 / 88 47 50 67
 
Email: jakob.wallner@wallner-schemitsch.at
Web: www.die-sachverstaendigen.eu

 

 
 



Von: [D1] Bauamt, Marktgemeindeamt Hitzendorf
An: Jakob Wallner
Betreff: AW: 244E 151/25z VP: NOCERE Immobilien GmbH
Datum: Dienstag, 3. Februar 2026 13:48:45
Anlagen: image001.png

FLÄWI MG Hitzendorf - Wortlaut Aufschl.gebiet Forstbauersiedlung II.pdf

Sehr geehrter Herr Wallner!
 
Wie sie korrekt ausführen, handelt es sich beim ggst. Grundstück gem. aktuellem
Flächenwidmungsplan
um kein vollwertiges Bauland sondern um Bauland mit Aufschließungserfordernissen WA
(A1).
Im Anhang befindet sich eine Auszug aus dem verordneten FLÄWI der MG Hitzendorf.
Die relevante Passage ist gelb hervorgehoben.
 
Da die hier angeführten Erfordernisse im ggst. Bereich jedoch bereits erfüllt sind, kann
dieses Bauland als vollwertig angesehen werden.
Im Zuge der nächsten großen FLÄWI-Revision der MG Hitzendorf wird voraussichtlich die
Darstellung im FLÄWI-Plan diesbezüglich geändert werden.
 
 
Mit freundlichen Grüßen,
Martin Seidler
 

 

Ing. Martin Seidler
Leitung Bauwesen & Öffentliche Ordnung

Marktgemeindeamt Hitzendorf
Abteilung Bauwesen & Öffentliche Ordnung
8151 Hitzendorf, Hitzendorf 63/11
T +43 3137 2255-16
F +43 3137 2255-616
martin.seidler@hitzendorf.gv.at 
www.hitzendorf.gv.at

 
Von: Jakob Wallner <Wallner@wallner-schemitsch.at> 
Gesendet: Dienstag, 3. Februar 2026 12:09
An: [D1] Bauamt, Marktgemeindeamt Hitzendorf <D1@hitzendorf.gv.at>
Betreff: AW: 244E 151/25z VP: NOCERE Immobilien GmbH

 
Sehr geehrter Herr Seidler,
 
vielen Dank für die Rasche Rückmeldung.
Neben der Bebauungsfrist ist die gegenständliche Liegenschaft im Fläwi auch als
Aufschließungsgebiet ausgewiesen.



Könnten Sie mir hierzu mitteilen, welche Aufschließungsvoraussetzungen für eine
Aufhebung des Aufschließungsgebietes noch zu schaffen sind.

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

Jakob Wallner
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(2) Gemäß § 29 Abs. 3 StROG 2010 wird in folgenden Bereichen Bauland - Aufschlie-
ßungsgebiet festgelegt.

Dazu wird festgelegt, dass sämtliche Aufschließungserfordernisse ausgenommen die 
Erstellung eines Bebauungsplans durch den Grundstückseigentümer zu erfüllen sind, 
wobei die Gemeinde beratend beizuziehen ist und die Erledigung der Aufschließungser-
fordernisse im Regelfall zusätzliche Bewilligungen nach anderen Materien erfordert. 

KG Attendorf
WA(A1) (Bereich Forstbauersiedlung) 
Gst. Nr. 1073/1 u.a. KG Attendorf
Aufschließungserfordernisse: Kanal, Wasser, Strom, innere verkehrstechnische Erschlie-
ßung mit Anbindung an das bestehende Straßennetz (ggfs. in Abstimmung mit der Lan-
desstraßenverwaltung, wenn das bestehende örtliche Straßennetz nicht ausreichend ist 
bzw. neue Anbindungen erforderlich sind), Neuordnung des Katasters mit zweckmäßig 
gestalteten Bauplätzen, Oberflächenentwässerung; Bebauungsplanung 

WA (A2) (Jandlsiedlung) 
Gst. Nr. 1085/10 u.a. KG Attendorf
Aufschließungserfordernisse: Kanal, Wasser, Strom, innere verkehrstechnische Erschlie-
ßung mit Zufahrt (ggfs. mit WA(A5) zu erschließen), Oberflächenentwässerung; Bebau-
ungsplanung

GG (A3) (Gewerbegebiet beim ehemaligen Gemeindeamt Attendorf) 
Gst. Nr. 484 u.a. KG Attendorf 
Aufschließungserfordernisse: Kanal, Wasser, Strom, innere verkehrstechnische Erschlie-
ßung mit Anbindung an das örtliche Straßennetz, Neuordnung des Katasters mit zweck-
mäßig gestalteten Bauplätzen, Oberflächenentwässerung; Bebauungsplanung 

WA(A4) (Bereich Attendorf Ort) 
Gst. Nr. 1070/16 u.a. KG Attendorf 
Aufschließungserfordernisse: Kanal, Wasser, Strom, Neuordnung des Katasters mit 
zweckmäßig gestalteten Bauplätzen, Oberflächenentwässerung 

WA(A5) (Bereich westlich Jandsiedlung / südlich Kindergarten Attendorf) 
Gst. Nr. 1088/1 KG Attendorf  
Aufschließungserfordernisse: Kanal, Wasser, Strom, innere verkehrstechnische Erschlie-
ßung, Neuordnung des Katasters mit zweckmäßig gestalteten Bauplätzen, Oberflächen-
entwässerung; Bebauungsplanung 

WA(A6) (Bereich Schwindsackl) 
Gst. Nr. 1147/25 tw. KG Attendorf
Aufschließungserfordernisse: Kanal, Wasser, Strom, innere verkehrstechnische Erschlie-
ßung, Neuordnung des Katasters mit zweckmäßig gestalteten Bauplätzen, Oberflächen-
entwässerung

KG Attendorf
WA(A1) (Bereich Forstbauersiedlung)
Gst. Nr. 1073/1 u.a. KG Attendorf
Aufschließungserfordernisse: Kanal, Wasser, Strom, innere verkehrstechnische Erschlie-
ßung mit Anbindung an das bestehende Straßennetz (ggfs. in Abstimmung mit der Lan-
desstraßenverwaltung, wenn das bestehende örtliche Straßennetz nicht ausreichend ist
bzw. neue Anbindungen erforderlich sind), Neuordnung des Katasters mit zweckmäßig 
gestalteten Bauplätzen, Oberflächenentwässerung; Bebauungsplanung
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GBREPUBLIK ÖSTERREICH
GRUNDBUCH

Auszug aus dem Hauptbuch

KATASTRALGEMEINDE 63203 Attendorf                             EINLAGEZAHL   712
BEZIRKSGERICHT Graz-Ost

*******************************************************************************
Letzte TZ 9100/2014
Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012
************************************* A1 **************************************
   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE
   465/16    Sonst(10)         *      505
   465/17    Sonst(10)         *      876
   519/7     Landw(10)         *       64
  1083/1   G Sonst(10)         *     2570
  1475     G Sonst(10)         *      720
   GESAMTFLÄCHE                      4735
Legende:
G: Grundstück im Grenzkataster
*: Fläche rechnerisch ermittelt
Landw(10): landwirtschaftlich genutzte Grundflächen (Äcker, Wiesen oder Weiden)
Sonst(10): Sonstige (Straßenverkehrsanlagen)
************************************* A2 **************************************
   2  a 1831/2009 Anmeldungsbogen gem § 13 LTG 2008-12-09 Zuschreibung Gst
          519/7 aus EZ 3
   3  a 8597/2014 BEV 2355/2013/63 §15 LiegTeilG (TST) Änderung hins Gst 1475
   4  a 8598/2014 BEV 2355/2013/63 §15 LiegTeilG (TST) Änderung hins Gst 1475
   5  a 8599/2014 BEV 2355/2013/63 §15 LiegTeilG (TST) Änderung hins Gst 1475
   6  a 8600/2014 BEV 2355/2013/63 §15 LiegTeilG (TST) Änderung hins Gst 1475
   7  a 9100/2014 Zuschreibung Gst 1083/1 aus EZ 23 (BEV 2355/2013 § 15
          LiegTeilG)
************************************* B ***************************************
  55 ANTEIL: 1/1
     Gemeinde Attendorf
     ADR: Attendorf 90   8151
      a 5204/2008 IM RANG 16859/2007 Kaufvertrag 2007-11-20 Eigentumsrecht
      b 18822/2008 Widmung als öffentliches Gut
************************************* C ***************************************
  11  a 20009/1992 2391/2008
          DIENSTBARKEIT Duldung Umspannstation und einer der
          Übertragung elektrischer Energie dienenden
          Hochspannungsleitung, Gehen und Fahren auf Gst 1083/1
          gem Vereinbarung 1991-12-02 samt Lageplan TEL-8495/1 für
          Steirische Wasserkraft- und
          Elektrizitäts-Aktiengesellschaft
      b 9100/2014 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ
          23

*********************************** HINWEIS ***********************************
          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS.

*******************************************************************************

Seite 1 von 2



Grundbuch 03.02.2026 07:58:54



GBREPUBLIK ÖSTERREICH
GRUNDBUCH

Auszug aus dem Hauptbuch

KATASTRALGEMEINDE 63203 Attendorf                             EINLAGEZAHL   846
BEZIRKSGERICHT Graz-Ost

*******************************************************************************
Letzte TZ 1686/2025
Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012
************************************* A1 **************************************
   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE
  1073/2   G Sonst(10)         *     2873
  1082/28  G Sonst(10)         *     2471
   GESAMTFLÄCHE                      5344
Legende:
G: Grundstück im Grenzkataster
*: Fläche rechnerisch ermittelt
Sonst(10): Sonstige (Straßenverkehrsanlagen)
************************************* A2 **************************************
   4  a 18825/2021 Kaufvertrag 2021-07-13 Zuschreibung Gst 1082/28 aus EZ 372
   8  a 4051/1932 26630/1984 6215/1986 6216/1986 1152/1992 9095/2014 17467/2022
          6560/2024 Grunddienstbarkeit Gehen Fahren Viehtrieb an Gst 1081/6
          1081/4 1081/13 1081/16 1081/14 1081/2 für Gst 1082/28
      b 1683/2025 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ 362
  11  a gelöscht
************************************* B ***************************************
   2 ANTEIL: 1/1
     Marktgemeinde Hitzendorf
     ADR: Hitzendorf 63/11, Hitzendorf   8151
      a 3734/2009 Kaufvertrag 2008-10-21 Eigentumsrecht
      b 18825/2021 Landesgesetzblatt 2013-12-12 Eigentumsrecht
************************************* C ***************************************
   1  a 17981/2010
          DIENSTBARKEIT Gehen, Fahren über Gst 1082/28 für
          Gst 1083/10
      b 18825/2021 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en)
          aus EZ 372
   2  a 21145/2010
          DIENSTBARKEIT Leitungsrechte über Gst 1082/28 für
          Gst 1083/10
      b 18825/2021 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en)
          aus EZ 372
   3  a 21146/2010
          DIENSTBARKEIT Gehen, Fahren, Leitungsrechte über
          Gst 1082/28 für Gst 1083/9
      b 18825/2021 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en)
          aus EZ 372
   4  a 1043/2011 8074/2011 3426/2013 4146/2015 6802/2017
          DIENSTBARKEIT Gehen, Fahren, Verlegung von Leitungen über
          Gst 1082/28 für Gst 1083/3 1083/11 1083/13 1083/14 1083/15
          1083/16 1083/17 1083/18 1083/19 1083/20
      b 18825/2021 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en)
          aus EZ 372
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   5  a 20970/2011 11771/2013
          DIENSTBARKEIT Verlegung Führung einer Kanalleitung über Gst
          1082/28 gem Pkt 5 Kaufvertrag 2011-06-21 für Gst 1082/29
      b 18825/2021 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en)
          aus EZ 372
   6  a 21462/2015 12465/2015 5935/2023 17949/2023 1727/2024
          DIENSTBARKEIT Errichtung, Betrieb, Instandhaltung,
          Erneuerung, Umbau der zur Übertragung elektrischer Energie
          dienenden 20-kV-Stichleitung Attendorf/Forstbauer II,
          M2-63951, sowie von Fernmeldeanlagen über Gst 1082/28 gem
          Pkt 1 - 5 Vereinbarung 2015-07-14 für
          Energienetze Steiermark GmbH (FN 242892w)
      b 1681/2025 1683/2025 Übertragung der vorangehenden
          Eintragung(en) aus EZ 374 362
   7  a 14006/2023
          DIENSTBARKEIT Gehen, Fahren mit allen Fahrezugen hins
          Gst 1082/28 für Gst 1080/2 1081/3 1082/2 1082/4 1077/2
          1078/2 1082/5 1082/6 1082/10 1076/2 1076/5 1076/6 1076/7
          1082/7 1075 1076/3 1082/8 1081/6 1081/4
          gem Pkt II Nachtrag zur Dienstbarkeitsurkunde 2023-03-29
          iVm Pkt II Dienstbarkeitsvertrag 2023-02-03
      b 1681/2025 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en)
          aus EZ 374
   8  a 12015/2023
          DIENSTBARKEIT Gehen, Fahren mit allen Fahrzeugen hins
          Gst 1082/28 für Gst 1080/2 1081/3 1082/2 1082/4 1075 1076/3
          1082/8 1081/6 1081/4 je ds KG,
          Gst .140 701 704 706/1 706/2 je KG 63230 Haselsdorf
          gem Pkt II Dienstbarkeitsvertrag 2023-05-05
      b 1683/2025 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en)
          aus EZ 362

*********************************** HINWEIS ***********************************
          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS.

*******************************************************************************
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